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Obergericht Solothurn schlägt AAG vor Rekurs zurückzuziehen

 

Solothurn (NNA). Im Berufungsverfahren vor dem Obergericht Solothurn um
das Bestehen der zu Weihnachten 1923 gegründeten Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft, der sogennanten
Weihnachtstagungsgesellschaft (WTG), hat das Obergericht am vergangenen
Dienstag ungewöhnlicherweise der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft (AAG) den Rückzug der Berufung vorgeschlagen. 

 

Als Grund dafür gab die Gerichts-Referentin an, die Urteile in erster
Instanz des Amtsgerichtes Dorneck-Thierstein seien überzeugend. Für die
(AAG) hat Vorstandsmitglied Paul Mackay jedoch den Vorschlag
zurückgewiesen und es wurde mit der Verhandlung fortgefahren.

 

In der rechtlichen Auseinandersetzung um das Bestehen der im Dezember
2002 neu ins Leben gerufenen WTG und ihrem geplanten Zusammenschluss mit
der AAG hatte das Richteramt Dorneck-Tierstein im Februar der
Feststellungsklage stattgegeben, die WTG bestehe nicht mehr und müsse
wieder aus dem Handelsregister gelöscht werden. 

 

Mit dem Urteil konnte somit auch die von der AAG geplante Fusion
zwischen den beiden Gesellschaften nicht stattfinden. 

 

Das Urteil des Obergerichts mit Begründung wird den Parteien innerhalb
Monatsfrist zugestellt. Gegen dieses Urteil kann beim Schweizer
Bundesgericht Berufung eingelegt werden.

 

Laut AAG-Pressemitteilung will der Vorstand am Goetheanum im Rahmen der
kommenden Generalversammlung der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft am 19. März 2005 das weitere Vorgehen skizzieren.




